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Das Rote Kreuz. 205

Herr Hartmann aus Muri, sprach sich über den Ver-
lauf der Prüfung recht befriedigt aus. Der Abge-
ordnete des Roten Kreuzes. Herr Dr. Wirz. war
leider am Erscheinen verhindert. Alle 37 Kursteil-
uehmer konnten diplomiert werden.

In anregender Weise verlief der Abend. Manch
ernstes und heiteres Wort wurde gewechselt. Bei Ge-

sang, Spiel und Tanz nahte nur allzuschnell die

Stunde des Aufbruches. Mögen alle Kursteilnehmer
helfend und rettend zur Stelle sein, wo sie den Nächsten

in Krankheit wissen und dadurch. waS sie gelernt, prak-
tisch anwenden. Wir werden uns aber immer hüten

müssen, den Arzt selber zu spielen, sondern nur dessen

Anordnungen genau auszuführen.

Den neueiugetretenen Samariterinnen ein herzliches

„Glückauf" â mögen sie stets eifrige Mitglieder bleiben,
und nicht nur unserm Vereine, sondern auch dem

gesamten Werke der Nächstenliebe Ehre und Ansehen

verschaffen. Mögen auch sie stets die Worte eines

^ großen Dichterfürsten beherzigen! „Edel sei der Mensch,

hilfreich und gut".
Wir danken an dieser Stelle allen, welche zum

Gelingen des Kurse? irgendwie beigetragen haben, so-

wie auch den Abgeordneten unserer Schwestersektionen

im Areiamt, die an unserer Schlußprüfung teil-

genommen.
5l. D.

Zckneiierilàr lNiljtärlcinttcitsvereiii.

Nus 6en vsrlianälungsn 6ss lontralkomitoos, Zitzung vom 13. Juni 1913.

Als Delegierte zur ordentlichen Delegicrtcnvcrsammlnng des schweizerischen Zentral-
Vereins vom Roten Kreuz am 21. und 22. Juni 1915 in Appenzell werden gewählt!
U. Mrbhart, Zentralpräsidcnt, F. Benkcrt, Zcntralsekretär, und je ein Mitglied der Sektionen

Herisau und Straubenzell.

Das abgetretene Zentralkomitee wird um baldige Zusendung des Materials und der

Kasse ersucht.

Der anläßlich der Delegiertenversammlung in Winterthur dem Zentralkomitee zur
Prüfung und Berichterstattung überwiesene Antrag der Sektion Straubenzell betreffend

Ergreifung von Maßnahmen für eine vermehrte Forderung des Militärsanitälswesens tinter

besonderer Berücksichtigung der Bcrbandsinterefsen, der nunmehr schriftlich motiviert vorliegt,
wird bei den Mitgliedern des Zentralkomitees in Zirkulation gesetzt.

Hamens lies lentralkomitees cles liàà Militärlamtätsvereins,

Der Präsident! Der Sekretär!
U. Itabkarl. îû Lenkert.

klilkslslirCrkurs.

Der zweite Hülislehrerkuro findet vom 10.—10. August in Trogen Kalt.

Die Borständc der Samariter- und Rot-Krcmz Bercine werden hiermit ersucht, ihre

Anmeldungen bis spätestens am 15. Zuli dem unterzeichneten Zentralpräsidenteu einzureichen.

Wir machen ganz speziell aus Art. 0 des Regulativs für Samariterhûlfàhrcrknrse
aufmerksam, wonach nur Aeute angenommen werden, die genügende B orkcnntnisse
lSamariterkeuntnisiei, geistige Befähigung und Tehrgeschick besitzen, und von denen erwartet
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